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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 91 SGB V vom 17. Dezember 2015 
hier: Nicht-Änderung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie: 

ambulante Notfallversorgung im Krankenhaus 
  
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o.a. Beschluss vom 17. Dezember 2015 über eine 

Nicht-Änderung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie wird unter Berücksichtigung Ihrer 

ergänzenden Ausführungen mit Schreiben vom 19. Mai 2016 nicht beanstandet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Dr. Josephine Tautz 
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